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Sachverhalt und Antr&ge 

Auf den Gegenstand der am 20. Juli 1984 eingereichten 

europischen Patentanmeldung 84 108 585.5 ist am 

3. Juni 1987 das neun AnsprUche umfassende europische 

Patent Nr. 0 133 499 erteilt worden, dessen unabhngiger 

Anspruch 1 wie folgt lautet: 

sI• Getriebekopf für Manipulatoren, bestehend aus drei 

hintereinander angeordneten und urn zueinander schrage 

Achsen (4, 5, 6) gelagerten Kopfteilen (1, 2, 3) mit drei 

konzentrisch zueinander angeordneten Antriebswellen, von 

denen eine (18) der inneren Antriebswellen uber Kegeirad-

paare (19, 20) und eine schrage Zwischenwelle (21, weiche 

die Schwenkachse (7) für das rnittlere Kopfteil (2) 

bildet, mit dem das Werkzeug tragenden hinteren Kopf-

teil (3) verbunden und die andere der inneren Antrieb- 

swellen (13) mit einern Kegelradpaar (14, 15), dessen 

Abtriebsrad (15) die Zwischenwelle (21) konzentrisch mit 

Spiel urngreift, mit dem mittleren Kopfteil (2) dreh-

schlüssig gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dag die 

Schwenkachse (6) des hinteren Kopfteiles (3) in der 

Streckstellung des Getriebekopfes (1, 2, 3) im spitzen 

Winkel (1/2) zur Achse (4) der konzentrischen Antriebs- 

wellen (13, 18, 26) liegt und mit der Achse (5) der 

Zwischenwelle (21) einen von der Achse (4) der Antriebs-

wellen (13, 18, 26) distanzierten Schnittpunkt (9) 

bildet. a  

Gegen das erteilte Patent wurde, gestUtzt auf 

Artikel 100 a) EPU, ein Einspruch wegen mangeinder 

erfinderischer Tätigkeit eingelegt. Zur StUtzung dieses 

Vorbringens wurden im Laufe des Einspruchsverfahrens die 

folgenden Druckschriftefl genannt: 

Dl DE-A-2 745 932, 

0438.D 	 . . .1... 
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D2 SU-A-766 856, 

D3 International Journal of Robotics Research 1983, 

Seite 31 (Es ist nunmehr unbestritten, dag diese 

Druckschrift, die allgemeinen Stand der Technik 

reprásentiert, vorverOffentlicht ist.), 

D4 EP-B-48 905 und 

D5 EP-A-72 624. 

Die Einspruchsabteilung hat am Ende einer rnUndlichen 

Verhandlung am 26. April 1991 die ZurUckweisung des 

EinspruchsverkUndet. Die schriftliche Begrundung dieser 

Entscheidurig wurde am 18. Juni 1991 zur Post gegeben. 

In der Entscheidung fUhrt die Einspruchsabteilung aus, 

die Druckschrift Dl bilde den náchstkommenden Stand der 

Technik, von dern sich der Gegenstand des Anspruchs 1 

aufer durch die Merkmale in seinem kennzeichnenden Teil 

noch durch das Merkmal in seinem Oberbegriff "da1, die 

andere der inneren Antriebswellen (13) mit einem Kegel-

radpaar, dessen Antriebsrad.(15) die Zwischenwelle (21) 

konzentrisch mit spiel umgreift, mit dern mittleren 

Kopfteil (2) drehschlQssig gekoppelt ist" unterscheide. 

Diese unterscheidenden Merkrnale dienten zur Losung einer 

Aufgabe, die bereits als erfinderisch anzusehen sei. Auch 

die LOsung dieser Aufgabe sei den im Einspruchverfahren 

genannten Druckschriften nicht zu entnebmen. 

Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) legte am 

10. August 1991 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen GebQhr Beschwerde em. Die Argumentation 

der BeschwerdefUhrerin in der am 15. Oktober 1991 

eingegangenen Beschwerdebegrundung sowie in der 

0438.D 	 . . .1... 
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rnundlichen verhandlung vor der Kamrner am 18. Januar 1994 

stutzte sich aussch1ie,1ich auf die Druckschriften Dl, D2 

und D3. 

V. 	Die von der BeschwerdefUhrerin vorgebrachten Argumente 

lassen sich wie folgt zusarnmenfassen: 

Es gehore zurn aligemeinen Grundwissen des Fachmannes, wie 

es z. B. durch die Druckschrift D3 dokumentiert wird, daI 

bei jedem Manipulator, egal wie er im Qbrigen aufgebaut 

sei, die drei áuferen Drehachsen stets das Handgelenk des 

Roboters bildeten. Dies gelte somit gleichermafen für die 

Manipulatoren nach dern Streitpatent und nach den Druck- 

schriften Dl und D2. Zurn Grundwissen des Fachrnarines 

gehore ferner, dag ein Manipulator stets dann einen 

Freiheitsgrad verliere, wenn in irgendeiner Stellung des 

Manipulators zwei Gelenkachsen miteinander fluchteten. 

Dies sei für den Fachrnann auch gleichbedeutend mit dem im 

Streitpatent angefUhrten Problem der Zweideutigkeit. 

Damit wisse der Fachrnann, daZ er die Ko-Linearitt 

beseitigen müsse, wenn er die Zweideutigkeit beseitigen 

wo 11 e. 

Die vom Anspruch 1 des Streitpatents angebotene 

allgemeine LOsung theses Problems bestehe schlicht darin, 

bei dern aus der Druckschrift Dl bekannten Getriebekopf 

die Drehachse des hinteren Kopfteils in der Streck-

stellung des Getriebekopf s in einen spitzen Winkel zur 

Achse der konzentrischen Antriebswellen anzustellen. IDa 

sich die weiteren kennzeichnenden Merkmale des 

Anspruchs 1 dann zwangs1ufig von selbst ergäben, seien 

diese nur Scheinrnerk.rnale. Betrachte man die drei letzten 

Glieder des aus der Druckschrift D2 bekannten 

Manipulators als dessen Handgelenk, so reprsentierten 

these aber gerade die un Streitpatent geltend gernachte 

LOsung. 

..,,... 
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Im ubrigen sei das Problem der Zweideutigkeit auch bei 

dem aus der Druckschrift D5 bekannten Getriebekopf 

gelOst. 

Die in der angefochtenen Entscheidung vertretene 

Auffassung der Einspruchsabteilung, das im Oberbegriff 

des erteilten Anspruchs 1 enthaltene Merkinal "dag die 

andere der inneren Antriebswellen (13) mit einem 

Kegelradpaar (14, 15), dessen Abtriebsrad (15) die 

Zwischenwelle (21) konzentrisch mit Spiel urngreift, mit 

dern mittleren Kopfteil (2) drehschlQssig gekoppelt ist" 

sei nicht aus der Druckschrift Dl bekannt, sei irrig. 

Vielmehr sei der gesamte Oberbegriff dieses Anspruchs 

durch die bruckschrift Dl vorweggenommen. Die Tatsache, 

dag these irrige Auffassung der Einspruchsabteilung zu 

keinern Zeitpunkt wë.hrend des Einspruchsverfahrens sondern 

erst in der angefochtenen Entscheidung zu erkennen 

gegeben worden sei, sei eine Verletzung des rechtlichen 

GehOrs und darnit als ein Verfahrensmangel zu bewerten. 

VI. 	Die Beschwerdegegnerin bestritt nicht, dag bei 

sachgerechter Deutung alle Merkrnale im Oberbegriff des 

erteilten Anspruchs 1 aus der Druckschrift Dl bekannt 

seien. Bei einem Getriebekopf der in Rede stehenden Art, 

der drei konzentrisch zueinander angeordnete Antriebs-

wellen aufweise, sei es für den Fachrnann irnplizite, daI 

die Drehachse des vorderen Kopfteils mit dem Zentrurn der 

konzentrischen Antriebswellen fluchte. Da nie ein Hehi 

daraus gernacht worden sei, dag der Oberbegriff auf Dl als 

dem nâchstkornmendern Stand der Technik grunde, beziehe 

sich das Merkrnal im Obergriff, dag die Drehachsen der 

drei Kopfteile zueinander schrg seien, natQrlich nur auf 

die jeweils benachbarten Drehachsen. Dag auch die hintere 

Drehachse gegenuber der vordere Drehachse geneigt sei, 

gehOre ja gerade zurn Kern der Erfindung. 

0438. D 
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Im ubrigen bestritt die Beschwerdegegnerin die Gültigkeit 

des Vorbringens der BeschwerdefQhrerin im wesentlichen 

mit folgenden Argumenten: 

Es sei gegen die Lehre der Druckschrift Dl, die Drehachse 

des (das Werkzeug tragenden) hinteren Kopfteils in einer 

Weise schragzustellen, daJ3, sie mit der Drehachse des 

mittleren Kopfteils einen von der Achse der Antriebs-

wellen distanzierteri Schwerpurikt bildet, da der bekanrite 

Getriebekopf bewu1t so konstruiert sei, daf, sich die drei 

Drehachsen in einem Punkt schneiden. In der Druck-

schrift D3 sei nur der mit dem Fluchten zweier Drehachsen 

verbundeneVerlust eines Freiheitsgrads nicht jedoch die 

daraus resultierende Zweideutigkeit bei der 

Programrnierung eiries soichen Handgelenks angesprochen. 

Keine der von der beschwerdefQhrenden Einsprechenden 

entgegengehaltenen Druckschrif ten spreche diese Aufgabe 

an. 

Die Druckschrift D2 sei im ubrigen gattungsfremd, da sie 

keinen Getriebekopf der im Oberbegriff des Anspruchs 1 

angegebenen gedrngten Bauweise, sondern einen aus lauter 

identischen Gliedern bestehenden kranartigen Manipulator 

betreffe. Das Zitieren dieser Druckschrift sei ein Beweis 

für die von der BeschwerdefQhrerin angewandte rUck-

schauende Bet rachtungsweise. 

VII. Die BeschwerdefUhrerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den vollstãndigen Widerruf 

des Patents. Soilte die Karnmer jedoch dazu neigen, einem 

der Antrge der Beschwerdegegnerin stattzugeben, wird 

hilfsweise beantragt, die Sache an die Voriristanz zur 

erneuten Behancilung zurUckzuverweisen, da diese den 

Grundsatz der Gewãhrung rechtlichen GehOrs verletzt und 

damit das Verfahren mangelbaft gefuhrt habe. 
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Die Beschwerdegegnerin beantragt die ZurUcksweisurig der 

Beschwerde (Hauptaritrag); hilfsweise wird beantragt das 

Patent im genderten Umfang mit den am 20. Februar 1992 

eingereicht.en Anspruchen 1 bis 8, der gleichzeitig 

geanderten Spalte 2 der Beschreibung und im ubrigen mit 

den erteilten Unterlagen gem 	EP-B-0 133 499 

aufrechtzuerhalten. 

Ent scheidungsgrunde 

Die Beschwerde 1st zulassig. 

Neuheit 

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1st unbestritten 

neu, da keine der genannten Druckschriften alle Merkmale 

dieses Anspruchs in Kombination offenbart. Dies gilt auch 

dann, wenn man anstelle der zitierten nach-

verOffentlichten Druckschrift D4 deren vorverOffentlichte 

Fassung EP-A-0 048 905 in Betracht zieht. 

Nchstkommender Stand der Technik 

Die Druckschrift Dl ist unbestritten der Stand der 

Technik, der dem Gegenstarid des erteilten Anspruchs 1 am 

nächsten kommt. Geht man davon aus, daf, der Oberbegriff 

dieses Anspruchs so auszulegen ist, dag die jeweils 

benachbarten Drehachsen zueinander schrag sind, so weist 

der aus dieser Druckschrift bekannte Getriebekopf alle 

Merkrnale im Oberbegriff dieses Anspruchs auf. 

Insbesondere ist auch bei diesem bekannten Geeriebekopf 

die innere Antriebswelle (16) mit einem Kegelradpaar (17, 

18) , dessen Abtriebsrad (18) die Zwischenwelle (23) 

konzentrisch mit Spiel umgreift., mit dern mittleren 

Kopfteii (14a) drehschlUssig gekoppelt. 

0438. D 
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4. 	Afgabe u.d Losung 

	

4.1 	Es ist allgernein bekannt, daf, Manipulatoren stets drej 

hintereinarider angeordnete Drehachsen aufweiseri rnQssen, 

urn alle drei Freiheitsgrade der Orientierung 

gewahrleisten zu konnen. Diese drei Drehachsen sind 

ublicherweise in einem mOglichst gedrungen gebauten, aus 

drei Kopfceilen bestehenden Getriebekopf zusarnmengefai,t, 

der dazu bestirnrnt ist, das Werkzeug zu tragen, und das 

"Handgelenk" des Manipulators bildet (vgl. z. B. 

Druckschrift D3). Der aus der Druckschrift Dl bekannte 

Getriebekopf ist ein soiches Handgelenk, das 

eingangsseitig von drei konzentrischen Antriebswelleri 

angetrieben 1st. Charakteristisch für GetriebekOpfe 

dieser Art ist es, dais die Drehachse des vorderen, d. h. 

antriebsse±tig ersten, Kopfteils stets mit dern Zentrurn 

der drei konzentrischen Drehachsen fluchtet. Dies wird, 

wie die Beschwerdegegnerin ausdrQcklich besttigt hat, 

auch irn Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents 

stillschweigend vorausgesetzt. 

	

4.2 	Dieser bekannte Getriebekopf lost zwar die ihrn zugedachte 

Aufgabe, dai, das an seinern hinteren Kopfteil befestigte 

Werkzeug innerhaib des zugng1ichen Bewegungsbereich alle 

Orientierungen lückenlos annehmen kann; es ist jedoch aus 

Figur 1 der Druckschrift Dl unmittelbar erkennbar, daft 

die Drehachsen des vorderen und des hinteren Kopfteiles 

in der dort dargesteliteri Streckstellung des Getriebe-

kopfes rniteiriander fluchten. Ein soicher Zustand eines 

Manipulators, bei dem eine wahiweise Drehung urn eine oder 

die andere der beiden fluchtenden Achsen identische 

Bewegungeri des Werkzeugs bewirkt, wird in der Fachwelt 

Ublicherweise als entartet bezeichnet (siehe z. B. D3, 

rechte Spalte, erster Absatz). Für den Prograrrimierer, der 

das Steuerprograrnm für einen soichen Getriebekopf zu 

erstellen hat, liegt darnit eine zweideutige Situation 

... /... 
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var, die eine potentielle Fehlerquelle darsteilt und 

derenVerrneidung zurnindest einen erhOhten Aufwand mit 

sich bringt (EP-B-0 133 499, Spalte 2, Zeilen 1 bis 22) 

	

4.3 	Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht somit die 

technische Aufgabe, einen Getriebekopf für Manipulatoren 

zu entwickeln, der keine entarteten Stellungen aufweist. 

Dabei soliten die wesentlichen Vorteile des bekanneen 

Getriebekopfes, wie die gedrungene Bauweise und die 

lückenlose Orientierung, nicht verloren gehen. 

Insbesondere soilte aber auch weiterhin die MOglichkeit 

bestehen, das am hinteren Kopfteil befestigte Werkzeug in 

der Streckstellung des Getriebekopfes urn eine zur Achse 

der Antriebswellen koaxiale Achse zu drehen 

(EP-B-0 133 499, Spalte 2, Zeilen 18 bis 52) 

Diese Aufgabe ist zwar in derrt zitierten Stand der Technik 

nicht ausdrUcklich angesprochen; sie ergibt sich jedoch 

für den Facbmann in naheliegender Weise aus den offen- 

sichtlichen Vor- und Nachteilen des aus der Druck-

schrift Dl bekannten Getriebekopfes. 

	

4.4 	Gemag den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 lOst 

der Getriebekopf des Streitpatents diese Aufgabe dadurch, 

dais 

die Drehachse des hinteren Kopfteiles in der 

Streckstellung des Getriebekopfes im spitzen 

Winkel zur Achse der konzentrischen Antriebswellen 

liegt und 

mit der Achse der Zwischenwelle einen von der 

Achse der Antriebswellen distanzierten 

Schnittpunkt bildet. 

0438.D 	 . . .1... 
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Das Merkmal (ii) ist keine zwangsläufige Auswirkung des 

Merkmals (i) da eine Schragstellung der Drehachse des 

hinteren Kopfteiles unter Beibehaltung des gerneinsarnen 

Schnittpunktes technisch durchaus realisierbar ist. Dazu 

mUfte bei dern aus der Druckschrift Dl, Figur 2, bekannten 

Getriebekopf die Welle 26, entweder allein oder zusarnrnen 

mit der Welle 23, lediglich urn den Schnittpunkt P 

geschwenkt werden. 

	

5. 	Erfinderische Tatigkeit 

	

5.1 	In der Druckschrift Dl ist das Problem des entarteteri 

Zustands des Getriebekopfes und der sich daraus zwangs- 

laufig ergebenden Zweideutigkeit beim Programmierung 

nicht angesprochen. Dieser Nachteil wird of fensichtlich 

deshaib als unverrneidbar hingenoirirnen, da es zur 

Vermeidung von OrientierungslUcken des Getriebekopfes als 

unabdingbar angesehen wurde, dag sich alle drei Dreh-

achsen des Getriebekopfes in einem Punkte schneiden (Dl, 

Spalte 2, Zeilen 9 bis 57, und Spalte 5, Zeile 45, bis 

Spalte 6, Zeile 18) . Der Druckschrift Dl liegt lediglich 

die Aufgabe zugrunde dieses schon frUher bekannte Ziel 

mit einer vollkornrneneren Konstruktion zu erreichen. 

Ausgehend von der Druckschrift Dl bestand somit eher eine 

Aversion dagegen, von dern gerneinsamen Schnittpunkt der 

drei Drehachsen des Getriebekopfes abzugehen und den 

Schnittpunkt der Drehachsen der beiden hinteren Kopfteile 

in Abstand von der Achse der Antriebswellen zu legen. 

Wenn ein Fachrnann Uberhaupt aus irgendwelchen GrUnden auf 

den Gedanken gekornrnen ware, den aus der Druckschrift Dl 

bekannteri Getriebekopf dadurch zu rnodifizieren und die 

hintere Drehachse irn Wirikel zur Achse der konzentrischen 

Antriebswellen zu stellen, so hatte er dies uriter 

Beibehaltung des gemeinsarnen Schnittpunktes aller drei 

Drehachsen getan. 

' 	 'H•' 
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5.2 	Der Fachrnann, der ausgehend von der Druckschrif Dl, 

bestrebt war, ein LOsung für die uner obigem Punkt 4.3. 

dargesteilte Aufgabe zu finden, muce diese Sornit 

auerha1b der Druckschrift Dl suchen. Bedingt durch die 

konstruktiven Besonderheiten, die mit der gedrungenen 

Bauweise verbunden sind, wird er seine Suche erst einrnal 

auf den Bereich dieser spezielleri GetriebekOpfe 

beschranken. Bei dieser Suche wird er unter Umstãrden 

auch auf die von der Beschwerdeführerin genannte 

Druckschrift D5 stoen. In dieser Druckschrift wird zwar 

das Problem der Zweideutigkeit nicht ausdrQcklich 

angesprochen, es ist jedoch für den Fachmann ohne 

weiteres erkennbar, dag bei diesem Getriebekopf keine 

entarteten Positionen auftreten, die zu Zweideutigkeiten 

bei der Programmierung fUhren kOnnten. Da jedoch bei 

diesem bekannten Getriebekopf der Schnittpunkt der beiden 

hinteren Drehachsen auf der Achse der Antriebswellen 

liegt, ist offensichtlich, daft dieser bekannte 

Getriebekopf entartete Positionen mit anderen Mitteln 

verineidet als das Streitpatent. Zu den kennzeichnenden 

Merkmalen von Anspruch 1 des Streitpatents wird er 

dadurch jedoch nicht gefQhrt. 

	

5.3 	Da die Suche im Bereich der GetriebekOpfe den Fachrnann zu 

mindestens einer LOsung seiner technischen Aufgabe, in 

Gestalt der Druckschrift D5, gefUhrt hat, ist nicht 

einsichtig, warum er diese LOsung nicht übernehrnen, 

sondern seine Suche auf umliegende technische Gebiete 

ausdehnen soilte. Selbst wenn er dies wider Erwarten 

tate, so ist nicht erkennbar, warum er die Druck-

schrift D2 als relevant ansehen und un Hinblick auf die 

LOsung seines technischen Aufgabe einer nãheren 

Betrachtung unterziehen sollte. 

Aus der Druckschrift D2 ist ein aus identjschen 

rohrfOrmigen Elementen aufgebauter Manipulatorarm 

bekannt, der nicht eines der Merkrnale im Oberbegriff des 

0438. 0 
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Anspruchs 1 des Streitpatents aufweist. Eirie Ahnlichkeit 

wird erst dann suggeriert, wenn these bekannte 

Vorrichtung mit den Figuren 1 bis 5 des Streitpatents 

vergleicht. Diese Figuren stellen jedoch bereits eine 

abstrahierende Analyse des Gegenstandes und nicht den 

beanspruchten Gegenstand des Streitpatents selbst dar. 

Der Vergleich mit diesen Figuren setzt sornit bereits die 

Kenntnis des beanspruchten Gegenstandes voraus und stellt 

eine für den Beweis fehlender erfinderischer Thtigkeit 

nicht zu1ssige rQckschauende Betrachtungsweise dar. 

5.4 	Aber selbst nach Betreten dieses an sich unzulssigen 

Beweispfades gelangte der Fachrnann uber die Druck-

schrift D2aus folgenden GrUnden noch nicht zuin 

Gegenstand des Anspruchs 1. 

Bej djesern bekannten Manipulatorarm ist unter anderem die 

Anzahl der Glieder je nach Erfordernis frei wählbar 

(englische Ubersetzung, Seite 3, erster Absatz) . Jede 

Untereinheit besitzt jedoch stets zwei Endglieder (1), 

von denen das eine mit einer Grundplatte und das andere 

mit einem Greifer verbunden ist (Seite 1, vorletzter 

Absatz) . Folgt man der Argumentation der Beschwerde-

führerin, daE "verbunden" in diesern Falle als 'drehbar 

verbunden" zu interpretieren ist, so bestUnde die als 

Handgelenk aus der Druckschrift D2 zu extrahierende 

Untereinheit aus zwei Endgliedern (1), von denen das eine 

Uber eine horizontale Drehachse mit dem Greifer, das 

andere Uber eine horizontale Drehachse mit der Grund-

platte und die untereinander Uber eine schrge Drehachse 

verbunden wren. Das ware aber gerade das der Druck-

schrift Dl zugrundeliegende Prinzip. 

Interpretiert man NverbundenN jedoch als ufest 

verbunden", bestUnde die dem Handgelenk entsprecheride 

Untereinheit aus drei schrgen Glieder (2), die an beiden 

Seiten von je einem Glied (1) begrenzt wQrden. Bei diesem 

"4 	 ../... 
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hypothetischen Handgelenk wãren jedoch die erste und die 

dritte Drehachse parallel zueinander ausgerichtet, was 

wiederurn von der Lehre des Streitpatents abweicht.. 

5.5 	Auch Uber die Druckschrift D2 fQhrt somit kein 

naheliegender Weg zum Gegenstand des Anspruchs 1. 

Dies trifft auch auf die dern Gegenstand des Anspruchs 1 

noch ferner stehende Druckschrift D4 zu, die im ubrigen 

nur zu Merkmalen der abhngigen Anspruche zitiert wurde. 

5.6 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer 

erfinderischen Ttigkeit. 

Die von der BeschwerdefQhrerin geltend gemachten und in 

Artikel 100 EPU genannten EinspruchsgrQflde stehen sornit 

der AufrechterhaltUflg des europischen Patents in 

unveränderter Form nicht entgegen. 

Rechtliches GehOr 

In dem der Ladung zur mUndlichen Verhandlung vor der 

EinspruchsabteilUflg beigefUgten Bescheid vom 

28. Mãrz 1991, der gemAZ Empfangsbescheifligung vom 

Vertreter der Beschwerdeführerin am 2. April 1991 

ernpfangen worden ist, hat die Einspruchsabteilung den 

Beteiligtefl (auf Seite 1 f.) folgendes mitgeteilt: 

"Davon [d. h. von Dokument Dl) unterscheidet sich der 

Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch, 

dag die anderë der inneren Antriebswellen (13) mit einern 

Kegelradpaar (14, 15) , dessen Antriebsrad (15) die 

zwischenwelle konzentrisch mit Spiel umgreift, mit dern 

mittleren Kopfteil (2) drehschlUssig gekoppelt ist, und 

daf! die Schwerikachse (6) des hinteren Kopfteiles (3) in 

der Streckstellung des GecriebekOpfeS (1, 2, 3) im 

0438.D 	 . . .1... 
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spitzen Wirikel (/2) zur Achse (4) der konzeritrischen 

Antriebswellen (13, 18, 26) liegt und mit der Achse (5) 

der Zwischenwelle (21) einen von der Achse (4) der 

Antriebswellen (13, 18, 26) distanzierten Schnitt-

punkt (9) bildet." 

In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchs-

abteilung diese Auffassung (auf Seit.e 3 f.) wortwOrtlich 

wiederholt. Der Einwand der BeschwerdefQhrerin (auf 

Seite 2 der Beschwerdebegründung), die Einspruchs- 

abteilung habe zu keinem Zeitpunkt wahrend des 

Einspruchsverfahrens ihre abweichende Meinung zu erkennen 

gegeben, ist daher nicht zutreffend. Die angefochtene 

Entscheidung verstOft daher nicht gegen den Grundsatz des 

rechtlichen GehOrs, wie er in Artikel 113 (1) EPU 

verankert ist. 

Ent scheiduxigsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschaftsstellenbearflte: 

S. Fabiani 

tu.d. 

LII, 
1. 4 y 

Der orsitzende: 

W.D. Weif 


